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Mandanteninformation für den Monat Juni 2019 
 
 
Beiliegend erhalten Sie die steuerlichen Informationen des laufenden Monats zur gefälligen 
Kenntnisnahme. 
 
Sollten sich für Sie Fragen ergeben, stehen wir Ihnen gerne zu deren Beantwortung zur 
Verfügung. 
 
Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 
 
� Termine Juni 2019 

� Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

� Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer 
� Spendenabzug bei Schenkung unter Ehepartnern mit Spendenauflage 

� Kfz-Aufwendungen eines Schwerbehinderten als außergewöhnliche Belastung 

� Aufwendungen für eine Operation zur Brustvergrößerung regelmäßig keine 
außergewöhnliche Belastung 

� Keine gesonderte und einheitliche Feststellung von Kapitaleinkünften in sog. Mischfällen 

� Anerkennung von Verlusten aus Knock-out-Zertifikaten 

� Genussrechtserträge sind Einkünfte aus Kapitalvermögen 

� Wertaufstockung bei Einbringung eines Mitunternehmeranteils mit negativem Kapitalkonto 

� Keine Änderung bestandskräftiger Körperschaftsteuerbescheide wegen Erfassung von 
Schwarzeinnahmen beim Gesellschafter 

� Verdeckte Gewinnausschüttung - Angemessenheit von Beraterhonoraren 

� Keine Pflicht zur Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens für unwesentliche Beträge 

� Listenpreis bei der 1 %-Regelung ist bei Taxen nicht um obligatorischen Rabatt für 
Taxiunternehmen zu kürzen 

� Versicherungsmakler muss für stornobehaftete Provisionsvorschüsse keine unfertigen 
Leistungen aktivieren 

� Retrograde Ermittlung der Teilwertabschreibung auf den Wertansatz fertiger Erzeugnisse 
und Waren 

� Abgrenzung der Betriebsaufgabe zur Betriebsunterbrechung und Betriebsverpachtung 

� Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei nur mittelbarer Verwaltung von Grundbesitz über 
Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft 

� Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Schuldzinsen bei Cash-Pooling 
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� Grundstücksschenkungen zwischen Geschwistern können grunderwerbsteuerfrei sein 

� Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten 

� Mehrfache Korrektur zur Rückgängigmachung eines Investitionsabzugsbetrags 

� Rechtmäßigkeit von Hinzuschätzungen wegen Buchführungsmängeln 

� Steuerschuld und Rechnungsberichtigung bei unrichtigem Steuerausweis in Rechnung an 
Nichtunternehmer 

� Besteuerung von Anzahlungen auf künftige Bestattungsleistungen 

� Keine Versagung des Vorsteuerabzugs bei unentgeltlichen sog. Kaffeefahrten 

� Vorsteuerabzug bei Vorauszahlung auf später nicht erfolgte Lieferung in einem 
betrügerischen Schneeballsystem 

� Teilnahme an Fernsehshow umsatzsteuerpflichtig? 

� Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen eines Gesundheitszentrums 

� Abschluss von Darlehnsverträgen ist umsatzsteuerfrei 
� Auch ein Strohmann kann leistender Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts sein 

� Verfall von Urlaubsansprüchen 

� Kein Widerruf von Aufhebungsverträgen, aber Gebot des fairen Verhandelns 

� Kündigung des Chefarztes eines katholischen Krankenhauses wegen Wiederverheiratung 

� Falsches Ausfüllen von Überstundenformularen kann fristlose Kündigung rechtfertigen 

� Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
� Hinterbliebenenversorgung: Mindestehedauer als unangemessene Benachteiligung 

� A1-Bescheinigung bei EU-Auslandsdienstreisen weiterhin notwendig 

� Händler darf Sportkleidung als „olympiareif“ bewerben 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K | M | L  Steuerberater 
Keller Muyres & Leuchtges Partnerschaft mbB 
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Termine Juni 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschla
g3 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschla
g 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschla
g 

11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 

Umsatzsteuer4 11.06.2019 14.06.2019 07.06.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschla
g 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.06.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.06.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu 
beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
• für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

• die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
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• der Schuldner die Leistung verweigert, 

• besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn 
hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den 
darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das 
Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die 
Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes 
gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte 

ohne 
Verbraucherbeteiligu

ng 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
• Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

• Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

• Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. 

• Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren 
Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des 
Waren- oder Dienstleistungsempfangs. 

• Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht 
(rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

• Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für 
Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs 
entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer 
Beitreibungskosten). 

• Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 
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Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer 
Ein Steuerpflichtiger machte geltend, die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer führe, da die so geminderte Einkommensteuer wiederum 
Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags sei, zu einer Begünstigung von 
Gewerbetreibenden und einer nicht gerechtfertigten Benachteiligung aller anderen 
Steuerpflichtigen beim Solidaritätszuschlag. 
Der Bundesfinanzhof führte hierzu folgendes aus: Beim Solidaritätszuschlag sind 
Steuerpflichtige, die Gewerbesteuer zu zahlen haben, begünstigt. Dies ist jedoch abhängig vom 
jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz. Beträgt dieser weniger als 400,9 %, ist der Steuerpflichtige 
begünstigt. Bei Hebesätzen darüber ist es umgekehrt. 
Diese partielle Begünstigung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist jedoch nicht 
verfassungswidrig. Die Rechtfertigung liegt in der Gesamtschau von Einkommensteuer, 
Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer und hängt davon ab, ob die partielle 
Überkompensation der Gewerbesteuer den Geboten der Leistungsfähigkeit und der 
Folgerichtigkeit entspricht. 
Der Gesetzgeber bezweckte bei einem bundesweit durchschnittlichen Hebesatz von 400 % mit 
der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer des Unternehmens als Höchstbetrag eine 
vollständige Entlastung von der Gewerbesteuer. Die Anrechnung schließt eine 
Überkompensation im Rahmen der Einkommensteuer gesetzlich aus. Die mittelbare 
Überkompensation ist auf Hebesätze unter 400,9 % beschränkt. Der (geringfügigen) 
Gesamtentlastung der Einkünfte aus Gewerbebetrieb in dieser Hebesatzzone steht eine bei 
höheren Hebesätzen ganz erhebliche Mehrbelastung dieser Einkünfte gegenüber. 

Spendenabzug bei Schenkung unter Ehepartnern mit Spendenauflage 
Ein Ehemann schenkte seiner Frau kurz vor seinem Tod 400.000 €. Die Schenkung war mit der 
Auflage verbunden, 130.000 € an zwei gemeinnützige Vereine zu spenden, was die Frau auch 
tat. Sie begehrte den Sonderausgabenabzug für die Zuwendungen. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der Ehefrau. Sie hatte die Spende freiwillig 
geleistet, denn sie war die Verpflichtung, den Betrag zu spenden, freiwillig eingegangen. Zwar 
war die Ehefrau selbst nicht wirtschaftlich belastet, was Voraussetzung für den Spendenabzug 
ist. Doch müssen zusammenveranlagte Ehepartner gemeinsam als ein Steuerpflichtiger 
betrachtet und behandelt werden. Für die Berechtigung zum Spendenabzug kommt es daher 
nicht darauf an, welcher der Ehepartner durch die Zuwendung wirtschaftlich belastet ist. 
Die Belastung des Ehemanns war daher der Ehefrau zuzurechnen. Sie konnte die Spende als 
Sonderausgaben abziehen. 

Kfz-Aufwendungen eines Schwerbehinderten als außergewöhnliche Belastung 
Ein seit 1983 an multipler Sklerose Erkrankter benötigte für Übernachtungen außerhalb seiner 
Wohnung verschiedene Hilfsmittel sowie einen mobilen Lifter zum Transfer ins Bett und einen 
Duschtoilettenstuhl. Um diese Hilfen unterbringen zu können, erwarb er einen Kleinbus, den er 
behindertengerecht umbauen ließ. Die tatsächlichen Fahrzeugkosten betrugen 0,77 €/km. Das 
Finanzamt erkannte die Aufwendungen für die Fahrten nur mit 0,30 €/km an. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Sichtweise des Finanzamts. Außergewöhnlich 
gehbehinderte Steuerpflichtige können - neben den Pauschbeträgen für Behinderte - auch Kfz-
Aufwendungen für Privatfahrten in angemessenem Rahmen (15.000 km/Jahr á 0,30 €/km) als 
außergewöhnliche Belastungen geltend machen. In sog. „krassen Ausnahmefällen“ ist ein 
höherer Abzug möglich, wenn der Behinderte wegen der Art seiner Behinderung auf ein 
besonderes Fahrzeug angewiesen ist oder ihm pro gefahrenem Kilometer überdurchschnittlich 
hohe Aufwendungen entstehen. 
Im entschiedenen Fall war der Mann durch seine Erkrankung zwar außergewöhnlich stark 
behindert und deshalb auf ein besonders ausgestattetes Fahrzeug angewiesen. Dieses 
verursachte aber keine überdurchschnittlichen Aufwendungen, die nicht durch die Pauschsätze 
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angemessen abgegolten wären. Der ermittelte Wert entsprach den durchschnittlichen 
Fahrzeugkosten vergleichbarer Fahrzeuge. 

Aufwendungen für eine Operation zur Brustvergrößerung regelmäßig keine 
außergewöhnliche Belastung 
Die durch einen Gewebeschwund bei einer weiblichen Brust veranlassten Operationskosten 
sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Bremen nicht als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigungsfähig. 
Eine Anerkennung der Aufwendungen wäre nur möglich, wenn die Frau aufgrund ihrer extrem 
kleinen Brust in ihren Körperfunktionen beeinträchtigt wäre oder die Abweichung vom Regelfall 
entstellend wirken würde. Letzteres ist nach Auffassung des Gerichts jedoch nur bei einer 
erheblichen Auffälligkeit gegeben, die sich schon bei flüchtiger Begegnung in alltäglichen 
Situationen quasi „im Vorbeigehen“ bemerkbar macht. Bei körperlichen Auffälligkeiten, die nur 
im unbekleideten Zustand sichtbar sind, sei eine Entstellung regelmäßig ausgeschlossen. 

Keine gesonderte und einheitliche Feststellung von Kapitaleinkünften in 
sog. Mischfällen 
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) errichtete sechs Gebäude mit mehr als 
100 Wohneinheiten, aus denen sie in der Folgezeit Vermietungseinkünfte erzielte. Sie 
finanzierte die Anschaffung mit Bankkrediten. Zur Sicherung der Kredite wurden 
Lebensversicherungen abgeschlossen. 16 Jahre später übertrugen die Gesellschafter sämtliche 
Anteile an der GbR auf eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG (KG). Zum 
Gesamthandsvermögen der GbR, das auf die neu gegründete KG überging, gehörten auch die 
Ansprüche aus den Lebensversicherungen. Zum Ablauftermin wurden die 
Versicherungssummen an die KG als Gesamtrechtsnachfolgerin der GbR unter Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer für die Zinsen ausgezahlt. 
Das Finanzamt behandelte die Kapitalerträge als steuerpflichtig im Rahmen der Veranlagung 
zur gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte. Die quotenmäßige Zuordnung auf 
die Gesellschafter erfolgte entsprechend deren jeweiligem Beteiligungsverhältnis. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Einbringung des Anteils an der GbR in die KG stellt 
für die Gesellschafter jeweils einen tauschähnlichen Vorgang und damit eine Veräußerung des 
Anteils dar. Der Veräußerungsgewinn wurde auf Ebene der Gesellschaft von den 
Gesellschaftern persönlich erzielt. Daher hatten sie den Veräußerungsgewinn anzugeben; über 
dessen Ansatz und Höhe abschließend im Rahmen der persönlichen 
Einkommensteuerveranlagungen der Gesellschafter zu entscheiden war. 

Anerkennung von Verlusten aus Knock-out-Zertifikaten 
Knock-Out-Zertifikate sind eine besonders spekulative Form der Geldanlage. Der Anleger setzt 
auf die Kursentwicklung eines Basiswerts (z. B. einer speziellen Aktie). Das Risiko steckt in der 
sog. Knock-Out-Schwelle, z. B. einem bestimmten Aktienkurs, bei dessen Unterschreiten das 
Zertifikat augenblicklich wertlos wird. 
Ein Steuerpflichtiger hatte im Jahr 2011 verschiedene Knock-Out-Zertifikate erworben, die je 
nach Kursverlauf der Basiswerte auf Zahlung eines Differenzausgleichs gerichtet waren. Noch 
während des Jahrs wurde die sog. Knock-Out-Schwelle erreicht. Dies führte zur Ausbuchung 
der Kapitalanlagen ohne jeglichen Differenzausgleich oder Restwert. Das Finanzamt erkannte 
die daraus resultierenden Verluste nicht an. 
Anders der Bundesfinanzhof: Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen eines 
Termingeschäfts vorliegen, sind die in Höhe der Anschaffungskosten angefallenen Verluste 
steuerlich im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Diese Auslegung 
sei aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, um die Steuerlast am Prinzip der finanziellen 
Leistungsfähigkeit und dem Gebot der Folgerichtigkeit auszurichten. 
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Die Sichtweise entspricht der Rechtsprechung des Gerichts seit Einführung der 
Abgeltungsteuer, wonach grundsätzlich sämtliche Wertveränderungen im Zusammenhang mit 
Kapitalanlagen zu erfassen sind. Dies gilt gleichermaßen für Gewinne und Verluste. 

Genussrechtserträge sind Einkünfte aus Kapitalvermögen 
Genussrechte gewähren für eine zeitlich befristete Kapitalüberlassung einen festen oder 
variablen Gewinnanteil. Sie nehmen aber auch an Verlusten teil. Der Inhaber von 
Genussrechten erhält mit der Kapitalüberlassung bestimmte Gläubigerrechte (z. B. 
Rückzahlungsansprüche, Beteiligung am Liquidationserlös), allerdings keine Rechte am 
Unternehmen. Im Steuerrecht werden die Erträge aus Genussrechten als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen behandelt und unterliegen der Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. 
eventueller Kirchensteuer. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Genussrechtserträge, die ein Arbeitnehmer 
von seinem Arbeitgeber erhält, auch dann als Kapitalerträge und nicht als Arbeitslohn zu 
behandeln sind, wenn die Genussrechte nur leitenden Mitarbeitern angeboten werden. 
Im Urteilsfall hatte der Arbeitnehmer das Genussrechtskapital aus seinem eigenen Vermögen 
erbracht und ein Verlustrisiko getragen. Die Erträge hätten ihm, so das Gericht, auch dann 
zugestanden, wenn er z. B. aufgrund von Krankheit oder Elternzeit keine Arbeitsleistung 
erbracht hätte. 

Wertaufstockung bei Einbringung eines Mitunternehmeranteils mit negativem 
Kapitalkonto 
Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil in eine unbeschränkt 
körperschaftsteuerpflichtige Kapitalgesellschaft eingebracht und erhält der Einbringende dafür 
neue Anteile an der Gesellschaft, darf die Kapitalgesellschaft das eingebrachte 
Betriebsvermögen auf Antrag mit dem Buchwert oder einem höheren Wert ansetzen. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Passivposten des eingebrachten Betriebsvermögens die 
Aktivposten nicht übersteigen. Das Eigenkapital bleibt dabei unberücksichtigt. 
In eine neu gegründete GmbH wurden zwei selbstständige Gesellschaften bürgerlichen Rechts 
im Wege der Sacheinlage eingebracht. Eine der eingebrachten Gesellschaften hatte ein 
negatives, die zweite Gesellschaft ein positives Kapitalkonto. Die Einbringenden waren der 
Ansicht, dass die beiden Kapitalkonten saldiert werden konnten. Das Finanzamt dagegen hielt 
eine Saldierung für ausgeschlossen und forderte eine Aufstockung der Buchwerte der 
eingebrachten Wirtschaftsgüter der Gesellschaft mit dem negativen Kapitalkonto auf 0 €, 
wodurch sich ein Veräußerungsgewinn ergab. 
Der Bundesfinanzhof wies darauf hin, dass es umstritten ist, ob bei Einbringung mehrerer 
Sacheinlagengegenstände durch dieselbe Person eine Gesamtbetrachtung bzw. Saldierung 
erfolgen kann. Er gelangte zu der Auffassung, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für jeden 
einzelnen Sacheinlagegegenstand und im entschiedenen Fall somit für jeden einzelnen der 
insgesamt vier eingebrachten Mitunternehmeranteile eigenständig zu würdigen waren, da 
hinsichtlich eines jeden Mitunternehmeranteils ein gesonderter Einbringungsvorgang vorlag. 

Keine Änderung bestandskräftiger Körperschaftsteuerbescheide wegen 
Erfassung von Schwarzeinnahmen beim Gesellschafter 
Wird der Einkommensteuerbescheid des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft geändert, 
weil er seiner Gesellschaft verdeckt einen Vermögensvorteil zugewendet hat (sog. verdeckte 
Einlage), können auch bereits bestandskräftige Steuerbescheide der Kapitalgesellschaft 
geändert werden. Der Gesetzgeber will damit eine möglichst gleiche steuerliche Behandlung auf 
Seiten des Gesellschafters und der Gesellschaft erreichen. Eine verdeckte Einlage liegt vor, 
wenn der Gesellschafter der Gesellschaft einen Vermögensvorteil zuwendet, ohne dafür 
Gesellschaftsrechte zu erhalten. 
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Eine Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide der Kapitalgesellschaft setzt nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs voraus, dass gegenüber dem Gesellschafter ein Steuer- oder 
Feststellungsbescheid mit Rücksicht auf das Vorliegen einer verdeckten Einlage ergeht. Wird 
der Einkommensteuerbescheid aus anderen Gründen (z. B. wegen der Erfassung von 
Schwarzeinnahmen im Betrieb des Gesellschafters) erlassen oder geändert, können 
bestandskräftige Steuerbescheide der Kapitalgesellschaft nicht geändert werden. Dies gilt auch 
dann, wenn mit den Schwarzeinnahmen des Gesellschafters Betriebsausgaben der 
Kapitalgesellschaft bezahlt wurden. 

Verdeckte Gewinnausschüttung - Angemessenheit von Beraterhonoraren 
Eine GmbH bezahlte Beratungshonorare an ihre jeweils zu 50 % beteiligten Gesellschafter. In 
den zugrundeliegenden Beraterverträgen war die „Errichtung eines Rechnungswesens mit Lohn- 
und Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und einer DV-gestützten Materialwirtschaft“ gegen 
einen Stundensatz sowie Reisekostenerstattung und Überlassung eines betrieblichen Pkw auch 
zur Privatnutzung vereinbart. Diese Vereinbarung reichte dem Finanzamt nicht. Es nahm 
verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) an und versagte den Betriebsausgabenabzug. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, da die vertraglichen 
Vereinbarungen einem Fremdvergleich nicht standhielten. Eine vGA ist eine 
Vermögensminderung bzw. verhinderte Vermögensmehrung, die durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf den Gewinn auswirkt und in keinem 
Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung steht. Wendet demnach eine Kapitalgesellschaft 
ihrem Gesellschafter einen Vermögensvorteil zu, den sie bei Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einem Nichtgesellschafter nicht gewährt 
hätte, ist eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis anzunehmen. 
Im entschiedenen Fall hätte ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter eine derartige 
Vereinbarung mit einem fremden Dritten nicht getroffen, sondern u. a. vereinbart, bis wann die 
Errichtung erfolgt sein muss. 

Keine Pflicht zur Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens für 
unwesentliche Beträge 
Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Immer dann, 
wenn ein Aufwand/Ertrag und die damit verbundene Ausgabe/Einnahme in unterschiedliche 
Abrechnungszeiträume fallen, ist eine Rechnungsabgrenzung erforderlich. 
Folgende vier Abgrenzungsfälle sind zu unterscheiden: 
• Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach 

diesem Tag darstellen. 

• Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. 

• Ausgaben nach dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor 
diesem Tag darstellen. 

• Einnahmen nach dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit vor 
diesem Tag darstellen. 

Nach Auffassung des Finanzgerichts Baden-Württemberg kann in Fällen von geringer 
Bedeutung auf den Ansatz eines Rechnungsabgrenzungspostens verzichtet werden. Das gilt 
insbesondere, wenn wegen der Geringfügigkeit der in Betracht kommenden Beträge eine 
Beeinträchtigung des Einblicks in die Vermögens- und Ertragslage nicht zu befürchten ist. Die 
Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (derzeit netto 800 €) ist Maßstab für die Frage, ob ein 
Fall von geringer Bedeutung vorliegt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
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Listenpreis bei der 1 %-Regelung ist bei Taxen nicht um obligatorischen Rabatt 
für Taxiunternehmen zu kürzen 
Der private Nutzungsanteil von Fahrzeugen, die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden 
und für die kein Fahrtenbuch geführt wird, berechnet sich monatlich mit 1 % des 
Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung. Dieser Grundsatz gilt auch bei Taxen, denn 
es handelt sich um Fahrzeuge, die typischerweise auch für private Zwecke genutzt werden 
können. 
Taxiunternehmen erhalten beim Taxikauf regelmäßig Rabatte seitens der Fahrzeughersteller, 
sodass der Listenpreis entsprechend niedriger ist. Bei der Bemessung des privaten 
Nutzungsanteils ist aber vom Listenpreis auszugehen, der für Endverbraucher gilt. Er darf nicht 
um den obligatorischen Rabatt für Taxiunternehmen gekürzt werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Versicherungsmakler muss für stornobehaftete Provisionsvorschüsse keine 
unfertigen Leistungen aktivieren 
Stornobehaftete Provisionsvorschüsse, die ein bilanzierender Versicherungsmakler von einer 
Versicherungsgesellschaft erhalten hat, sind in seiner Bilanz als „erhaltene Anzahlungen“ zu 
passivieren. Damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Aufwendungen sind hingegen 
nicht als „unfertige Leistungen“ zu aktivieren, wenn kein Wirtschaftsgut entstanden ist. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Vorliegen eines Wirtschaftsguts grundsätzlich 
voraussetzt, dass Aufwendungen zum Erwerb eines Wirtschaftsguts durch Anschaffung oder 
Herstellung geführt haben müssen. Demnach ist nicht jede Ausgabe geeignet, ein 
Wirtschaftsgut oder einen Vermögensgegenstand zu begründen. Es sind vielmehr ins Gewicht 
fallende, eindeutig und klar abgrenzbare Ausgaben erforderlich, die sich von laufenden 
Ausgaben erkennbar unterscheiden. 
Aufwendungen, wie Löhne und Gehälter, Sofortabschreibungen, Fahrzeugkosten oder Werbe- 
und Reisekosten sind laufende Ausgaben, die regelmäßig wiederkehren und sich auch in ihrer 
Höhe im Wesentlichen gleichmäßig entwickeln. Da sie sich nicht eindeutig bestimmten 
Vermittlungen zurechnen lassen, sind sie nicht geeignet, ein selbstständiges bewertungsfähiges 
Wirtschaftsgut zu begründen. 

Retrograde Ermittlung der Teilwertabschreibung auf den Wertansatz fertiger 
Erzeugnisse und Waren 
Eine Gesellschaft mit dem Unternehmensgegenstand An- und Verkauf von Saisonwaren hatte 
bei der Bewertung des Vorratsvermögens retrograd ermittelte Teilwertabschreibungen auf der 
Grundlage durchschnittlicher Branchenwerte vorgenommen. Zusätzlich wurden die individuellen, 
durch die Lagerwirtschaft verursachten Kosten berücksichtigt. Daraus errechnete die 
Gesellschaft Abschläge auf die Saisonwaren von ca. 40 %. Das Finanzamt beanstandete die 
Höhe dieser Teilwertabschreibungen. 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass bei der Ermittlung einer Teilwertabschreibung auf 
den Wertansatz fertiger Erzeugnisse und Waren nach der retrograden, am Absatzmarkt 
orientierten Berechnungsmethode Besonderheiten zu beachten sind. Demnach kann die 
Ermittlung des „Soll-Rohertrags“ nicht auf der Grundlage eines durchschnittlichen 
Branchenwerts ermittelt werden. Vielmehr ist hierfür auf die betrieblichen Kennzahlen in den 
Jahresabschlüssen abzustellen. Selbstkosten, wie z. B. lagerzeitabhängige Kosten, sind bei der 
Ermittlung der Teilwertabschläge zu berücksichtigen. 

Abgrenzung der Betriebsaufgabe zur Betriebsunterbrechung und 
Betriebsverpachtung 
Verpachtet ein Freiberufler ausschließlich die Räumlichkeiten einer freiberuflichen Praxis an 
seinen Nachfolger, liegt eine Betriebsverpachtung im Ganzen nur dann vor, wenn diese 
Räumlichkeiten die alleinigen wesentlichen Betriebsgrundlagen darstellen. 
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Im entschiedenen Fall hatte ein Tierarzt seine Praxis an einen Kollegen veräußert. Die 
Praxisräume, die sich in seinem Eigentum befanden, wurden an den Nachfolger vermietet. Eine 
Betriebsaufgabeerklärung erfolgte nicht. Der Tierarzt ging davon aus, dass es sich hier um eine 
Betriebsunterbrechung handele, weil er u. a. auch in Erwägung gezogen hatte, seine Tätigkeit 
später einmal fortzusetzen. Das Finanzamt veranlagte den Tierarzt jedoch unter 
Berücksichtigung eines Aufgabegewinns, weil er seinen Betrieb aufgegeben und nicht lediglich 
unterbrochen habe. 
Das Finanzgericht Münster bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Durch die Einstellung der 
Tierarztpraxis und Weitergabe an seinen Kollegen habe er seine selbstständige Tätigkeit als 
Tierarzt aufgegeben. Dies führe zur Aufdeckung der stillen Reserven. Eine 
Betriebsunterbrechung im Sinne einer Betriebsverpachtung liege nicht vor, da neben den 
Räumlichkeiten auch immaterielle Wirtschaftsgüter, wie Praxiswert und Patientenstamm, 
regelmäßig zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören und vollständig an den Nachfolger 
veräußert wurden. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Erweiterte Gewerbesteuerkürzung bei nur mittelbarer Verwaltung von Grundbesitz 
über Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft 
Unterliegt eine grundstücksverwaltende Gesellschaft nur kraft ihrer Rechtsform der 
Gewerbesteuer, kann sie die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer auch dann in Anspruch 
nehmen, wenn sie an einer rein grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten 
Personengesellschaft beteiligt ist. 
Eine GmbH & Co. KG hatte die Entwicklung und Verwaltung eigenen Immobilienvermögens 
sowie das Halten von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften zum 
Unternehmensgegenstand. Ihre Erträge bezog die Gesellschaft überwiegend aus der 
Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden GbR. Mit ihrer Gewerbesteuererklärung machte 
sie die erweiterte Gewerbesteuerkürzung geltend. Das Finanzamt gewährte diese jedoch nicht, 
da es die Auffassung vertrat, die Gesellschaft habe keinen „eigenen Grundbesitz“ verwaltet. 
Grundsätzlich wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des 
Einheitswerts des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes 
gekürzt. Bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder daneben eigenes 
Kapitalvermögen verwalten, tritt stattdessen auf Antrag eine sog. erweiterte Kürzung um den 
Teil des Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes 
entfällt. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist unter „eigenem Grundbesitz“ der zum 
Betriebsvermögen des Unternehmers gehörende Grundbesitz zu verstehen. Demnach verwaltet 
und nutzt die GmbH & Co. KG ausschließlich eigenen Grundbesitz auch dann, wenn eine 
Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft 
(hier: GbR) gehalten wird. Denn der zivilrechtlich im Eigentum der GbR stehende Grundbesitz ist 
ihrer Gesellschafterin, der GmbH & Co. KG, anteilig als deren Betriebsvermögen zuzurechnen. 
Hinweis: Das Urteil lässt offen, ob dies auch dann gilt, wenn der Grundbesitz mittelbar über 
eine grundstücksverwaltende gewerblich geprägte Personengesellschaft gehalten wird. 

Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der Schuldzinsen bei Cash-Pooling 
Eine ausnahmsweise zulässige Saldierung von Zinsaufwendungen bei wechselseitig gewährten 
Darlehn gilt bei der Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags auch für Darlehn innerhalb eines 
Cash-Pools. 
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wird ein Viertel der Summe aus Entgelten für Schulden 
wieder hinzugerechnet, soweit sie den Gewinn gemindert haben und soweit die Summe der 
gesamten Hinzurechnungen den Betrag von 100.000 € übersteigt. Die Saldierung von Schuld- 
und Guthabenzinsen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Ausnahmsweise sind aber mehrere Verbindlichkeiten als eine einheitliche Schuld zu beurteilen, 
wenn die einzelnen Schuldverhältnisse wirtschaftlich zusammenhängen. Der Zweck der 
gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnungsvorschrift liegt darin, den Ertrag des betrieblichen 
Kapitals in vollem Umfang der Gewerbesteuer zu unterwerfen und damit eine Gleichstellung von 
Erträgen aus eigen- und fremdfinanziertem Kapital herbeizuführen. 
Eine Saldierung bei wechselseitig gewährten Darlehn ist für Darlehn innerhalb eines Cash-Pools 
möglich. Entscheidend ist dabei, dass die Darlehn gleichartig sind, denselben Zweck haben und 
auch regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Grundstücksschenkungen zwischen Geschwistern können grunderwerbsteuerfrei 
sein 
Eine Mutter hatte ihrem Sohn und ihrer Tochter zu gleichen Teilen ein Grundstück übertragen. 
Jahre später übertrug sie ein zweites Grundstück auf ihre Tochter, verbunden mit der Auflage, 
dass die Tochter ihre Grundstückshälfte aus der ersten Grundstücksübertragung auf ihren 
Bruder zu übertragen hatte. Diesen Erwerb sollte sich der Bruder beim Tod der Mutter auf 
seinen Pflichtteilsanspruch anrechnen lassen. Das Finanzamt unterwarf die 
Grundstücksübertragung der Schwester auf ihren Bruder der Grunderwerbsteuer, weil 
Grundstücksübertragungen unter Geschwistern nicht grunderwerbsteuerbefreit seien. 
Der Bundesfinanzhof betrachtete den Übertragungsvorgang in seiner Gesamtheit und entschied, 
dass der Erwerb nicht der Grunderwerbsteuer unterlag. So kann eine Steuerbefreiung aufgrund 
einer Zusammenschau von grunderwerbsteuerrechtlichen Befreiungsvorschriften gewährt 
werden, wenn sich der tatsächlich verwirklichte Grundstückserwerb als abgekürzter 
Übertragungsweg darstellt und die unterbliebenen Zwischenerwerbe, wenn sie durchgeführt 
worden wären, ebenfalls steuerfrei geblieben wären. 
Im entschiedenen Fall war der erste unterbliebene Zwischenschritt die (Rück-)Übertragung des 
hälftigen Grundstücks von der Tochter auf ihre Mutter, der zweite unterbliebene Zwischenschritt 
die unentgeltliche Übertragung dieses Grundstücksteils von der Mutter auf ihren Sohn. Beide 
Schritte wären grunderwerbsteuerfrei geblieben. In der Zusammenschau betrachtet, war daher 
die von der Tochter erfüllte Auflage lediglich die unentgeltliche Grundstücksübertragung von der 
Mutter auf ihren Sohn. 

Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten 
Drei Schwestern waren Erben nach ihrem Vater. Sie machten in ihren 
Erbschaftsteuererklärungen Einkommensteuerschulden des Vaters von über 6,6 Mio. € als 
Nachlassverbindlichkeiten geltend. Noch zu Lebzeiten des Vaters hatte dieser seine 
Steuerbescheide angefochten. Sie wurden von der Vollziehung ausgesetzt und waren zum 
Zeitpunkt des Erbfalls noch nicht bestandskräftig. 
Der Bundesfinanzhof folgte der Auffassung der Schwestern. Vom Erwerb des Erben sind die 
vom Erblasser stammenden persönlichen Steuerschulden, die auf den Erben übergegangen 
sind, als Nachlassverbindlichkeiten abzuziehen. Unerheblich ist dabei, ob die Steuern im Erbfall 
bereits festgesetzt waren oder nicht. Entscheidend ist, dass sie im Todeszeitpunkt eine 
wirtschaftliche Belastung dargestellt haben. 
Es ist davon auszugehen, dass Finanzbehörden entstandene Steuern in zutreffender Höhe 
festsetzen werden, sodass im Todeszeitpunkt die für den Abzug erforderliche wirtschaftliche 
Belastung vorliegt. Dies gilt insbesondere, wenn die Steuern bereits durch Steuerbescheid 
festgesetzt wurden. Sie belasten den Erblasser und damit auch den Erben als 
Gesamtrechtsnachfolger. Die Belastung entfällt nicht dadurch, dass der Steuerbescheid 
angefochten und Aussetzung der Vollziehung gewährt wurde. 
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Mehrfache Korrektur zur Rückgängigmachung eines Investitionsabzugsbetrags 
Ein Unternehmer hatte mit seiner Einkommensteuererklärung 2009 einen 
Investitionsabzugsbetrag für geplante Investitionen in Höhe von 15.800 € geltend gemacht. Die 
Veranlagung erfolgte antragsgemäß. Im Zuge der Einkommensteuererklärung 2012 teilte der 
Unternehmer dem Finanzamt mit, dass er die Investitionen nicht vorgenommen habe. 
Anstatt das zu versteuernde Einkommen - ausweislich der Unterlagen - wie beabsichtigt 
rückwirkend um 15.800 € zu erhöhen, nahm das Finanzamt für 2009 eine Verringerung des 
Einkommens um 14.200 € vor. Als der Fehler im Jahr 2017 auffiel, erhöhte das Finanzamt das 
Einkommen um 30.000 € (15.800 € + 14.200 €). Der Unternehmer vertrat der Auffassung, die 
Festsetzungsfrist sei bereits abgelaufen und daher keine Änderung mehr möglich. 
Das sah das Finanzgericht Köln teilweise anders und entschied, dass das Finanzamt zu einer 
Gewinnerhöhung um 15.800 € aufgrund einer besonderen gesetzlichen Vorschrift berechtigt 
gewesen sei. Bezüglich einer weiteren Erhöhung um 14.200 € mangele es hingegen an einer 
Rechtsgrundlage für die Änderung. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Rechtmäßigkeit von Hinzuschätzungen wegen Buchführungsmängeln 
Die Kassenführung hat insbesondere bei Betrieben mit nicht unerheblichem Barverkehr ein 
großes Gewicht im Hinblick auf die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Fehler 
bei der Kassenbuchführung sind in der Praxis häufig Anlass für Hinzuschätzungen. 
Ist wegen eines fehlenden Kassenbuchs und festgestellter Kassenfehlbeträge die Fehlerlosigkeit 
der Buchführung nicht sicher festzustellen, hält das Finanzgericht München Hinzuschätzungen 
für zulässig. Im Verfahren zur Aussetzung der Vollziehung ließ das Gericht Sicherheitszuschläge 
des Finanzamts in Höhe von bis zu 8 % der getätigten Barzahlungen als relativ geringe 
Hinzuschätzungen zu. Es erkannte darin keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit. 

Steuerschuld und Rechnungsberichtigung bei unrichtigem Steuerausweis in 
Rechnung an Nichtunternehmer 
Hat ein Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren 
Steuerbetrag ausgewiesen, als er gesetzlich für diesen Umsatz schuldet (unrichtiger 
Steuerausweis), schuldet er auch den Mehrbetrag. Dies gilt auch bei einer Rechnungserteilung 
an Nichtunternehmer, so der Bundesfinanzhof. 
Im entschiedenen Fall erbrachte ein gemeinnütziger Verein im Zusammenhang mit seinem 
steuerbegünstigten Satzungszweck der Verbraucherberatung auch Leistungen gegen 
gesondertes Entgelt bei der Beratung einzelner Verbraucher. Nach einer Mitteilung des 
Finanzamts erteilte der Verein für die entgeltliche Einzelberatung - entgegen seiner Auffassung, 
dass die Leistungen gesetzlich einer Steuerermäßigung unterliegen - Rechnungen mit 
gesondertem Steuerausweis auf der Grundlage des Regelsteuersatzes. Gegen den 
entsprechenden Umsatzsteuerbescheid legte er Einspruch ein. 
Das Gericht entschied, dass auch im Fall von Rechnungen an Nichtunternehmer, die zwar 
grundsätzlich nicht zu einem Vorsteuerabzug führen können, stets eine Rechnungsberichtigung 
erforderlich ist. So könne sich auch hier eine Gefährdung des Steueraufkommens ergeben, 
wenn der als „Verbraucher“ handelnde Rechnungsempfänger ggf. in anderer Hinsicht, z. B. als 
Vermieter oder Betreiber einer Photovoltaikanlage oder als eBay-Verkäufer 
umsatzsteuerrechtlich Unternehmer ist. 

Besteuerung von Anzahlungen auf künftige Bestattungsleistungen 
An Bestattungsunternehmen geleistete Anzahlungen für die spätere Bestattung sind nach einem 
Urteil des Bundesfinanzhofs im Zeitpunkt der Vereinnahmung umsatzsteuerpflichtig. 
Voraussetzung hierfür ist, dass alle maßgeblichen Elemente der künftigen 
Bestattungsdienstleistungen genau in einem Bestattungsvorsorgevertrag bestimmt sind. 
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Damit ist Gegenstand des Leistungsaustauschs die zukünftige Bestattungsleistung und nicht 
eine Option zur Bestattung, auch wenn die insgesamt sichere Ausführung der 
Bestattungsleistung hinsichtlich des genauen Zeitpunkts unbestimmt ist. Dies gilt auch dann, 
wenn die Einzahlungen auf ein gesondertes Bankkonto mit dem Zusatz „Treuhandkonto“ des 
Bestatters erfolgten, für das keine Verfügungsbeschränkungen bestanden, da 
Bestattungsvorsorgeverträge dieser Art keine Darlehns- bzw. Treuhandverträge darstellen. 
Vielmehr werden darin die gegenseitigen Pflichten geregelt: einerseits die 
Bestattungsverpflichtung und andererseits die Verpflichtung zur Zahlung der Bestattungskosten 
zu den am Tag der Bestattung gültigen Bedingungen unter Anrechnung der geleisteten 
Anzahlung. 

Keine Versagung des Vorsteuerabzugs bei unentgeltlichen sog. Kaffeefahrten 
Bei sog. Kaffeefahrten handelt es sich um Reiseleistungen. Damit unterfallen sie einer 
besonderen Umsatzbesteuerung, der sog. Margenbesteuerung. Bei der Margenbesteuerung ist 
der Unternehmer grundsätzlich nicht berechtigt, die auf die Reisevorleistungen (z. B. Buskosten) 
entfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend zu machen. Der Bundesfinanzhof hat nun 
jedoch entschieden, dass das Vorsteuerabzugsverbot nicht gilt, wenn der Unternehmer die 
Reiseleistungen unentgeltlich erbringt, da die gesetzliche Regelung nur auf „gegen Entgelt“ 
erbrachte Reiseleistungen anzuwenden ist. 
Sollte es sich bei der Ermöglichung der unentgeltlichen Teilnahme an der Busfahrt jedoch um 
ein Geschenk handeln, ist zu prüfen, ob dieses wiederum zu einem Vorsteuerabzugsverbot oder 
einem Eigenverbrauch führt. 
Sofern bei der Kaffeefahrt „Zugabeartikel“ abgegeben und Fahrtgelder erhoben werden, ist nach 
Auffassung des Gerichts zu prüfen, ob die Fahrtgelder anteilig den Busfahrten und anteilig der 
Abgabe von Zugabeartikeln zuzuordnen sind. Entfallen die Fahrtgelder sämtlich auf die 
Busfahrten, sind sie vollständig in die Margenbesteuerung für die dann entgeltlichen 
Reiseleistungen einzubeziehen. In diesem Fall ist für die Abgabe der Zugabeartikel das 
Vorliegen eines Geschenks zu prüfen. 

Vorsteuerabzug bei Vorauszahlung auf später nicht erfolgte Lieferung in einem 
betrügerischen Schneeballsystem 
Leistet ein Unternehmer eine Anzahlung oder Vorauszahlung auf einen noch zu liefernden 
Gegenstand, kann er die in der Vorausrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen. Voraussetzung ist, dass die künftige Lieferung nicht unsicher ist. Das setzt voraus, 
dass im Zeitpunkt der Leistung der Voraus- oder Anzahlung alle maßgeblichen Kriterien für die 
künftige Lieferung oder sonstige Leistung bekannt und bestimmt sind. Der Vorsteueranspruch 
hängt nicht davon ab, ob der Vertragspartner (Zahlungsempfänger) die Leistung im 
Zahlungszeitpunkt objektiv erbringen kann und ob er das will. 
Der Vorsteueranspruch würde nur dann nicht entstehen, wenn der zahlende Unternehmer im 
Zeitpunkt der Zahlung wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass die spätere 
Bewirkung der Lieferung oder sonstigen Leistung ungewiss ist. 
(Quelle: Urteile des Bundesfinanzhofs) 

Teilnahme an Fernsehshow umsatzsteuerpflichtig? 
Ein Teilnehmer und Gewinner einer Fernsehshow stritt sich mit dem Finanzamt, ob er durch 
seine Showteilnahme eine umsatzsteuerpflichtige Leistung erbracht hatte. 
Bei dem konkreten Format zogen mehrere Kandidaten in ein Haus ein. Durch 
Ausscheidungsspiele wurde der Gewinner der Show ermittelt. Mit dem Einzug in das Haus 
erhielt der Teilnehmer die Chance auf einen „Projektgewinn“. Ferner erhielt er pro Woche eine 
„Aufwandspauschale“ als Ersatz, etwa für die Abnutzung seiner Kleidung. 
Da die Kandidaten weder ein Antrittsgeld noch eine andere unmittelbare Vergütung - sondern 
nur im Fall einer erfolgreichen Platzierung ein Preisgeld - erhielten, entschied der 
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Bundesfinanzhof, dass für die (bloße) Showteilnahme keine Gegenleistung erbracht wurde. 
Mangels Entgeltlichkeit unterlag der Umsatz daher nicht der Umsatzsteuer. Ein Umsatz gegen 
Entgelt hätte einen unmittelbareren Zusammenhang zwischen Leistung und tatsächlich 
empfangener Gegenleistung vorausgesetzt. 

Umsatzsteuerbefreiung für Leistungen eines Gesundheitszentrums 
Die Leistungen eines Gesundheitszentrums erfüllen nicht die Voraussetzungen einer 
steuerfreien Krankenhausbehandlung oder ärztlichen Heilbehandlung, wenn diese unabhängig 
von einem medizinisch diagnostizierten Krankheitsbild erbracht werden. 
Für ein Gesundheitszentrum, das zwei Ärzte und sieben Krankenschwestern beschäftigte, lag 
eine Konzessionierung als Privatklinik vor. Die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des 
Gesundheitszentrums war nicht von einem ärztlichen Befund abhängig. Die Patienten konnten 
selbst bestimmen, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollten. Eine ärztliche Diagnose 
von Krankheiten erfolgte ebenfalls nicht. 
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der größte Teil der Umsätze nicht der 
Umsatzsteuerbefreiung unterlag, sondern - mit Ausnahme der Erlöse aus der Abrechnung mit 
Krankenkassen für auf Kassenrezept geleistete Behandlungen - dem Regelsteuersatz zu 
unterwerfen war. 
Der Bundesfinanzhof schloss sich dieser Meinung an. Seitens des Gesundheitszentrums 
wurden keine Leistungen mit therapeutischer Zweckbestimmung erbracht. Die überwiegend 
vorbeugenden Gesundheitsleistungen erfüllten nur dann die Voraussetzung einer steuerfreien 
Heilbehandlung, wenn es sich um Maßnahmen im Rahmen einer medizinischen Behandlung, 
d. h. aufgrund ärztlicher Anordnung, vergleichbarer Feststellungen oder mithilfe einer Vorsorge- 
oder Rehabilitationsmaßnahme, handele. 

Abschluss von Darlehnsverträgen ist umsatzsteuerfrei 
Die Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften und ähnlichen Sicherheiten sowie deren 
Vermittlung ist umsatzsteuerfrei, wenn es sich dabei um eine Finanzdienstleistung handelt. 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass eine vom Darlehnsgeber an den 
Darlehnsnehmer für den Abschluss eines Darlehnsvertrags gezahlte Gebühr (Agio) 
umsatzsteuerfrei sei. Das Gericht legte die unionsrechtliche Vorschrift eng aus und definiert die 
danach steuerfreien Umsätze durch die Art der erbrachten Dienstleistungen. Wer Erbringer oder 
Empfänger der Leistung sei, sei für die Frage der Steuerbefreiung nicht von entscheidender 
Bedeutung. 
Hinweis: Das Urteil ist nicht nur wichtig für Geldinstitute. Jeder am Geld- oder Kapitalverkehr 
Tätige kann bei entsprechenden Leistungen die Steuerbefreiung beanspruchen. 

Auch ein Strohmann kann leistender Unternehmer im Sinne des 
Umsatzsteuerrechts sein 
Wer leistender Unternehmer einer Lieferung oder sonstigen Leistung ist, richtet sich nach den 
zivilrechtlichen Vereinbarungen zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger. Auch 
eine Person, die nach außen als Strohmann im eigenen Namen, aber für Rechnung eines 
anderen auftritt, kann leistender Unternehmer sein und schuldet die abzuführende 
Umsatzsteuer. 
Dass dies im Einzelfall schwierig abzugrenzen sein kann, zeigt der Fall, den das Finanzgericht 
Münster zu entscheiden hatte. Das Finanzamt hatte Umsätze aus Getränkelieferungen (Bier, 
Wein, Sekt) Frau A zugerechnet. Sie behauptete aber, ihr Ehemann, Herr A, sei in Wirklichkeit 
der liefernde Unternehmer gewesen. Er habe sie nur vorgeschoben und das Finanzamt müsse 
die Umsatzsteuer von ihm fordern. Herr A hatte tatsächlich einen Getränkehandel angemeldet, 
aber dem Finanzamt mitgeteilt, dass er ihn nicht ausüben werde. Die an die Kunden 
geschriebenen Rechnungen lauteten teilweise auf den Namen von Frau A, teilweise aber auch 
nur auf „A Getränkehandel“ ohne Nennung des Vornamens. Auf den Ausgangsrechnungen 
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standen aber ausschließlich das Bankkonto von Frau A und ihre 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Auch die Anmeldungen der Schaumweinsteuer beim 
Hauptzollamt erfolgten durch Frau A. 
Das Gericht gelangte daher zu der Auffassung, dass Frau A Vertragspartnerin der Kunden und 
somit leistende Unternehmerin war und nicht ihr Ehemann. 
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Verfall von Urlaubsansprüchen 
Das Bundesarbeitsgericht hat seine Rechtsprechung zum Verfall von Urlaubsansprüchen 
weiterentwickelt und damit die Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Union umgesetzt. 
Grundsätzlich verfällt Urlaub, der dem Arbeitnehmer bis zum Jahresende nicht gewährt und von 
ihm nicht genommen wurde. Dies war bisher selbst dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer 
seinen Arbeitgeber rechtzeitig erfolglos zur Urlaubsgewährung aufgefordert hatte. Wurde der 
Urlaub nicht gewährt, konnte der Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen 
Schadensersatz durch Gewährung von Ersatzurlaub bzw. - nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses - durch Abgeltung verlangen. 
Nunmehr hat das Gericht entschieden, dass der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nur dann 
erlischt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor klar und rechtzeitig über seinen genauen 
Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub trotzdem aus 
freien Stücken nicht genommen hat. 

Kein Widerruf von Aufhebungsverträgen, aber Gebot des fairen Verhandelns 
Selbst, wenn ein arbeitsrechtlicher Aufhebungsvertrag in der Wohnung eines Arbeitnehmers 
geschlossen wurde, kann der Beschäftigte diesen nicht wie ein Haustürgeschäft widerrufen. 
Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Der Gesetzgeber habe ausreichend deutlich 
gemacht, dass die Vorschriften über Haustürgeschäfte auf arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge 
keine Anwendung finden sollen. 
Bei einer Konstellation wie der beschriebenen sei aber - wenn sich der Arbeitnehmer darauf 
berufe - zu prüfen, ob das Gebot des fairen Verhandelns vom Arbeitgeber eingehalten wurde. 
Das könne zu verneinen sein, wenn der Arbeitgeber eine psychische Drucksituation schaffe, die 
eine freie und überlegte Entscheidung des Vertragspartners erheblich erschwert. Im 
vorliegenden Fall sah das Gericht dies als möglich an, weil die Arbeitnehmerin, eine 
Reinigungsfrau, krank gewesen war als sie auf Veranlassung ihres Arbeitgebers einen 
Aufhebungsvertrag ohne Abfindungsregelung unterschrieb. Es könne also sein, dass der 
Arbeitgeber eine krankheitsbedingte Schwäche der Arbeitnehmerin bewusst ausgenutzt habe. 
Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, müsse der Arbeitgeber die Arbeitnehmerin so stellen, als 
habe sie den Aufhebungsvertrag nicht geschlossen. 

Kündigung des Chefarztes eines katholischen Krankenhauses wegen 
Wiederverheiratung 
Die Kündigung eines katholischen leitenden Angestellten durch einen kirchlichen Träger eines 
Krankenhauses wegen erneuter Eheschließung nach Scheidung einer katholischen Ehe ist nicht 
durch Gründe im Verhalten oder in der Person des Angestellten sozial gerechtfertigt. 
Dies entschied das Bundesarbeitsgericht im Fall eines Chefarztes eines katholischen 
Krankenhauses, der nach katholischem Ritus verheiratet war, sich scheiden ließ und erneut 
standesamtlich heiratete. Daraufhin wurde ihm gekündigt. Dem Dienstvertrag lag die 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse zugrunde. 
Nach dieser handelt es sich beim Abschluss einer nach dem katholischen Glaubensverständnis 
ungültigen Ehe um einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß, der eine Kündigung rechtfertigt. 
Diese Regelung benachteiligt den Chefarzt gegenüber den nicht katholischen leitenden 
Mitarbeitern wegen seiner Religionszugehörigkeit und ist damit unwirksam. Sie ist in Bezug auf 
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die Art der Tätigkeit des Chefarztes und die Umstände der Ausübung keine wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung. 

Falsches Ausfüllen von Überstundenformularen kann fristlose Kündigung 
rechtfertigen 
Wenn ein Arbeitnehmer Formulare zur Erfassung von ihm geleisteter Überstunden vorsätzlich 
falsch ausfüllt, kann dies ein ausreichender Grund für eine fristlose Kündigung sein. Dies hat 
das Bundesarbeitsgericht entschieden. Dabei kann das Zusammenwirken mit anderen 
Arbeitnehmern zum Nachteil des Arbeitgebers bei der Interessenabwägung zulasten des 
Arbeitnehmers zu werten sein. 
Ein leitender Logistikmitarbeiter trug über Jahre hinweg jeden Monat bis zu sieben Überstunden 
in Formulare seiner Arbeitgeberin ein und ließ sich die tatsächlich nicht geleisteten Stunden von 
ihr vergüten. Hierzu veranlasste ihn ein Gespräch, welches er mit der Personalreferentin geführt 
hatte. Damals gab es eine Meinungsverschiedenheit um die Aberkennung einer Zulage, die ihm 
bis dahin regelmäßig gezahlt worden war. In dem Gespräch äußerte die Personalreferentin im 
Beisein des unmittelbaren Vorgesetzten des Arbeitnehmers, der Mitarbeiter könne ja zusätzliche 
Überstunden aufschreiben. Dann erhalte er so viel vergütet wie zuvor. Der unmittelbare 
Vorgesetzte des Arbeitnehmers deckte diese Vorgehensweise. 
Das Bundesarbeitsgericht hielt eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung für gerechtfertigt. 
Dem Arbeitnehmer sei klar gewesen, dass es für die Überstundenvergütungen keine rechtliche 
Grundlage gab. 

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Schüler können in den Ferien im Rahmen eines zeitlich geringfügigen - d. h. 
kurzfristigen - Beschäftigungsverhältnisses unbegrenzt Geld verdienen, ohne 
sozialversicherungspflichtig zu werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Dauer des Ferienjobs 
bei einer Arbeitswoche von mindestens fünf Tagen höchstens drei Monate beträgt. Bei einer 
Arbeitswoche unter fünf Tagen dürfen gesamt 70 Arbeitstage nicht überschritten werden. Eine 
geringfügige Beschäftigung liegt jedoch nicht mehr vor, wenn diese berufsmäßig ausgeübt wird 
und das Arbeitsentgelt 450 € im Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über diesen kurzen Zeitraum hinaus fortgesetzt 
und ein Arbeitsentgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die Vorschriften für die 
sog. Minijobs anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den Sommerferien vom 20. Juni bis 2. August 2019 
montags bis freitags in einer Firma und erhält dafür ein Entgelt von insgesamt 1.000 €. Es 
entsteht keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr als drei Monate arbeitet. Am 
1. Oktober 2019 vereinbaren sie, dass Paul fortan für monatlich 450 € weiterarbeitet. Ab diesem 
Tag hat der Arbeitgeber pauschale Sozialversicherungsabgaben, Pauschalsteuer und Umlagen 
an die Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft zu entrichten. Außerdem wird ein 
Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung einbehalten, sofern Paul keine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht beantragt. 
Hinweis: Die sozialversicherungsrechtlichen Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen (drei 
Monate oder 70 Arbeitstage) gelten nun auch über den 31. Dezember 2018 hinaus dauerhaft. 

Hinterbliebenenversorgung: Mindestehedauer als unangemessene 
Benachteiligung 
Wenn eine in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Versorgungsregelung 
bestimmt, dass die erdiente Hinterbliebenenversorgung entfällt, wenn die Ehe des 
Versorgungsberechtigten im Zeitpunkt seines Tods nicht bereits mindestens zehn Jahre 
bestanden hat, so ist diese Einschränkung unangemessen und unwirksam. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden. 
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Zur Begründung führte das Gericht aus, dass die Hinterbliebenenversorgung typischerweise den 
Ehepartner des Arbeitnehmers absichern soll. Eine zehnjährige Mindestehedauer - wie im 
vorliegenden Fall - höhle diesen Zweck unangemessen aus. Von ihr dürfe die Zahlung der 
Hinterbliebenenversorgung deshalb nicht abhängig gemacht werden. Geklagt hatte die Witwe 
eines im Jahre 2015 verstorbenen Arbeitnehmers, den sie im Jahre 2011 geheiratet hatte. 

A1-Bescheinigung bei EU-Auslandsdienstreisen weiterhin notwendig 
Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorübergehend ins Ausland, gelten unter 
Umständen die deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit fort. In diesen Fällen 
können ggf. sog. Entsendebescheinigungen beantragt werden, die als Nachweis darüber gelten, 
dass für den Arbeitnehmer in Deutschland ein Sozialversicherungsschutz besteht. Für 
Entsendungen in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einen Vertragsstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder in die Schweiz gibt es hierfür die sog. A1-Bescheinigung. 
Seit dem 1. Januar 2019 gilt für A1-Bescheinigungen ein verbindliches elektronisches Antrags- 
und Bescheinigungsverfahren. D. h. Arbeitgeber müssen die Ausstellung der A1-
Bescheinigungen elektronisch bei der dafür zuständigen Stelle (Krankenkasse, Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung bzw. Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen e. V.) beantragen. Diese prüft sodann die jeweiligen 
Voraussetzungen. Steht fest, dass die deutschen Rechtsvorschriften gelten, hat die zuständige 
Stelle drei Arbeitstage Zeit, eine entsprechende Mitteilung nebst A1-Bescheinigung als PDF-
Dokument auf elektronischem Wege an den Arbeitgeber zu übermitteln. Für Selbstständige gilt 
weiterhin der schriftliche Antrag. Die Pflicht, eine A1-Bescheinigung zu beantragen, führt in der 
Praxis zu erheblichem bürokratischen Aufwand. 
Erst kürzlich haben sich das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission 
geeinigt, die europäischen Regeln zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu 
überarbeiten und zu vereinfachen. Zu den Neuregelungen soll/sollte auch zählen, dass für 
Dienstreisen ins EU-Ausland kein A1-Entsendeformular mehr beantragt werden muss. Der 
Ausschuss der Ständigen Vertreter hat jedoch aktuellen Berichten zufolge diese politische 
Einigung nicht gebilligt. Es bleibt daher abzuwarten, ob in dieser Sache kurzfristig noch ein 
Kompromiss gefunden werden kann. 
Hinweis: Das Vorliegen der A1-Bescheinigung wird in einigen Ländern streng kontrolliert. 
Arbeitgeber sollten daher den Antrag so früh wie möglich stellen, da die Bescheinigung vom 
Arbeitnehmer grundsätzlich bereits zu Beginn des Auslandsaufenthalts - auch wenn dieser nur 
wenige Stunden andauert - mitgeführt werden muss. 

Händler darf Sportkleidung als „olympiareif“ bewerben 
Der Deutsche Olympische Sportbund ließ einen Großhändler abmahnen, der während der 
Olympischen Spiele 2016 Sporttextilien als „olympiareif“ und „olympiaverdächtig“ beworben 
hatte. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Abmahnung unberechtigt erfolgte, da die 
Voraussetzungen eines Ausnutzens der Wertschätzung der olympischen Bezeichnungen im 
gesetzlichen Sinne nicht vorlagen. 
Etwas anders gilt nur, wenn durch eine enge Bezugnahme auf die Olympischen Spiele deren 
Wertschätzung für die Bewerbung von Produkten in einer Weise ausgenutzt wird, wie sie nur 
einem offiziellen Sponsor zusteht. Hierfür bedarf es bei der Produktwerbung einer sachlichen 
Nähe zu den Olympischen Spielen oder der Olympischen Bewegung, etwa durch ausdrückliches 
Hinweisen darauf in Wort oder Bild. Bloße Bezeichnungen, die den olympischen Bezeichnungen 
ähnlich sind, reichen nicht aus. 
Ein enger Bezug wird daher nicht allein dadurch hergestellt, dass Wörter wie „olympiareif“ und 
„olympiaverdächtig“ produktbezogen als Synonym für eine außergewöhnlich gute Leistung 
benutzt werden. Auch die in der angegriffenen Werbung abgebildete Medaille in der Hand eines 
Sportlers ist nicht per se ein olympisches Motiv und fällt demzufolge nicht in den gesetzlichen 
Schutzbereich. 
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